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Samtgemeinde Gellersen Reppenstedt, 19.06.2025 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 
Verantwortlich: Nicole Brackelmann 
Amt: Bauamt 
 
 

S I T Z U N G S V O R L A G E S/X/477 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Bau-, Umwelt-, Mobilitäts- und Planungsausschuss 01.07.2025 8 ja 

Samtgemeindeausschuss   nein 

 
 
59. Änderung des Flächennutzungsplanes „Windpark Süderheide“ 
- Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) BauGB 
- Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB und frühzeiti-
gen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB 

 

 
Sachverhalt: 
Mit der 59. Änderung des Flächennutzungsplans der Samtgemeinde Gellersen sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen im Sinne einer vorbereitenden Bauleitplanung zur Realisierung von 
Windenergieanlagen geschaffen werden. Dies betrifft die Errichtung und den Betrieb von insgesamt 
11 Windenergieanlagen, wovon 5 bestehende Anlagen im Rahmen eines Repowering-Vorhabens er-
setzt und 6 neu errichtet werden sollen. 
 
Die Umsetzung der von Bund und Ländern angestrebten Energiewende im Interesse des Klima- und 
Umweltschutzes setzt einen deutlichen Ausbau der erneuerbaren Energieproduktion voraus. Das 
Repowering bestehender Windenergieanlagen ist in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeu-
tung, da durch den Ersatz älterer, weniger effizienter Anlagen durch moderne, leistungsstärkere 
Windenergieanlagen auf bereits genutzten Flächen deutlich mehr Strom erzeugt werden kann, ohne 
zusätzlichen Flächenverbrauch zu verursachen.  
 
Das WindBG sieht für das Land Niedersachsen vor, bis Ende 2027 1,7 % der Landesfläche und bis 
Ende 2032 2,2 % der Landesfläche (Flächenbeitragswert) für Windenergie an Land auszuweisen. Die 
Erreichung des Flächenbeitragswertes mittels regionaler oder kommunaler Teilflächenziele obliegt 
dem Land selbst. Für den Landkreis Lüneburg sind bis Ende 2027 3,09 % und bis Ende 2032 4 % als 
Teilflächenziele zu erreichen.  
 
Die Landwind Planung GmbH & Co. KG plant die Errichtung und den Betrieb des Windparks Süder-
heide und Süderheide Repowering in der Samtgemeinde Gellersen südlich der Ortschaft Südergel-
lersen, nördlich der Ortschaft Wetzen und westlich der Ortschaft Oerzen. Der Änderungsbereich wird 
derzeit im 2. Entwurf der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) den 
Landkreis Lüneburgs bereits als Vorranggebiet für Windenergienutzung ausgewiesen. Bei Teilen des 
Änderungsbereichs handelt es sich zudem bereits um ausgewiesene Windenergiegebiete.  
 
Mit der Flächennutzungsplanänderung zur Entwicklung einer Sonderbaufläche für den gesamten Än-
derungsbereich sollen die planungsrechtlichen Grundlagen für das Repowering der bestehenden 
Windenergieanlagen sowie die Errichtung von Windenergieanlagen geschaffen werden, um ganz all-
gemein den genannten politischen Zielen im Hinblick auf eine CO2-ärmere Energieversorgung nach-
zukommen und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Ferner verringert das 
Planvorhaben die Abhängigkeit der Energieversorgung und leistet damit auch einen Beitrag zur öf-
fentlichen Sicherheit.  
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Beschlussempfehlung: 
1. Gemäß § 2 (1) BauGB wird die Aufstellung der 59. Änderung des Flächennutzungsplanes „Wind-

park Süderheide“ beschlossen. Der Änderungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ergibt 
sich aus dem Übersichtsplan.  

2. Dem vorliegenden Vorentwurf der 59. Änderung des Flächennutzungsplanen „Windpark Süder-
heide“ sowie der Begründung wird zugestimmt. Es wird beschlossen, die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB und frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB durchzuführen. 

 
 
 
Anlage(n): 

 Übersichtsplan des Änderungsbereichs 

 Vorentwurf der 59. Änderung des Flächennutzungsplanes „Windpark Süderheide" 
 

 


